
++ PRESSE-INFORMATION ++ 

++ PRESSE-INFORMATION ++ 

 
 
 
Guter Ton?  
 
 

Gehört die Ausstattung einer Wohnung mit einem Internetanschluss jetzt tatsächlich 
zum guten Ton? Diese Frage kann man sich glatt stellen. Denn der Bundesgerichts-
hof (BGH) erkannte jüngst einem Anschlussnehmer Schadensersatz für den Ausfall 
seines Internetanschlusses zu (Urteil vom 24. Januar 2013 - III ZR 98/12). Da könnte 
so mancher Mieter auf die Idee kommen, von seinem Vermieter in jedem Fall die 
Versorgung seiner Wohnung mit Internet zu verlangen und sich andernfalls Scha-
densersatz vorzubehalten. Dies aber wäre barer Unsinn, erklärt Haus & Grund Bor-
kum. Dazu Uwe Pabel: Der Mieter hat nur Anspruch darauf, dass der Vermieter die 
vermieteten Räume in dem Zustand erhält, in dem sie nach den Vorgaben des Miet-
vertrags sein müssen. Sieht aber der Mietvertrag keinen Internetanschluss vor, so 
hat ein Mieter auch keinen Anspruch darauf. Genauso wenig kann er seinen Vermie-
ter dazu verpflichten, es zu dulden, dass er seinen Internetanschluss selbst herstellt. 
Auch wenn die Nutzung des Internets in den vergangenen Jahren ständig weiter um 
sich griff und jetzt gerade bei der jüngeren Generation geradezu grassiert, entspricht 
eine Wohnung ohne Internetzugang immer noch den Erfordernissen zeitgemäßen 
Wohnens. Eine andere Frage ist aber, ob man als Vermieter die Versorgung mit In-
ternet als Maßnahme der Kundenpflege anbietet. Ein kleiner eigener Vorteil winkt 
dann zusätzlich: Will ein Mieter eine Satellitenschüssel montieren, kann er aber auch 
über Internet fernsehen, so kann man als Vermieter dieses Verlangen mit dem Hin-
weis auf die Empfangsmöglichkeit des Internetfernsehens ablehnen. Ob der Mieter 
über einen eigenen Computer verfügt, bleibt dabei ohne Belang, betont.  
 
Haus & Grund Borkum ist über den Landesverband Haus & Grund Niedersachsen 
Teil der bundesweiten Eigentümerschutz-Gemeinschaft mit insgesamt ca. 850.000 
Mitgliedern.  
 


